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§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschä�sjahr
(1) Der Verein trägt nach seiner Eintragung im Vereinsregister den Namen Jugend-Werk Pöhl e.V.

(2) Er hat den Sitz in Jocketa.

(3) Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Plauen eingetragen.

(4) Geschä�sjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni�s "Steuerbegüns�gte
Zwecke" der Abgabenordnung.

Zwecke des Vereins sind die Jugendhilfe und das Wohlfahrtswesen. Diese Zwecke sind verwirklicht durch die Förderung von
Einrichtungen sowie die Profilierung als freier Träger der Jugendhilfe.

(2) Der Verein kann seine Betreuungsmaßnahmen sta�onär, teilsta�onär, ambulant, in offener Jugendarbeit sowie im Be-
ratungs- oder Fortbildungsbereich erbringen.

§ 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha�liche Zwecke.

(2) Mi�el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mi�eln des Vereines.

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereins-
vermögens erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begüns�gt werden.

§ 4 Mitgliedscha�
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juris�sche Person werden, die seine Ziele unterstützt (§2).

(2) Über den Antrag der Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedscha� endet durch Austri�, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juris�schen Personen durch deren Auflösung.

(4) Der Austri� eines Mitglieds ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen.

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag
für 1 Jahr im Rückstand bleibt, so kann es durch die Mitgliederversammlung mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfer�gung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen
den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Mi�eilung des Ausschlusses Berufung eingelegt
werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.

§ 5 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung (§ 8). Zur Festlegung der Bei-
tragshöhe und -fälligkeit ist eine 2/3-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden S�mmberech�gten Vereins-
mitglieder erforderlich.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind: der Vorstand

die Mitgliederversammlung
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§ 7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und bis zu 5 Beisitzern, von denen einer als Schriftführer fungiert.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: der 1. und 2. Vorsitzende. Er vertri� den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Der 1. und 2. Vorsitzende ist einzelvertretungsberech�gt.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstands-
mitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis
ihre Nachfolger gewählt sind.

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschä�e des Vereins. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
• Gewährleistung der Erstellung, Umsetzung und Evalua�on inhaltlicher Konzep�onen für die Betreuung und Beglei-

tung der Kinder und Jugendlichen und deren Familien
• Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen
• Abschluss von Arbeitsverträgen
• Führung der Finanzgeschäfte

Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tä�g. Sie können Auslagenersatz sowie eine pauschale Entschädigung für
Zeitversäumnis erhalten. Die gesetzlichen Bes�mmungen des §3 (26) und 26a) EstG müssen dabei beachtet werden. Der
Vorstand kann für die Geschä�e der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berech�gt, an den
Sitzungen des Vorstandes mit beratender S�mme teilzunehmen. Er kann jedoch auch gleichzei�g Vorstandsmitglied sein.

(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens vier sta�. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn alle Vorstand-
mitglieder rechtzei�g, mit Frist von mindestens einer Woche Vorlauf, über den Termin informiert und mindestens drei
Vorstandsmitgliede anwesend sind.

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedür�igkeit auch schri�lich oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vor-
standsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schri�lich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich
gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schri�lich niederzulegen und vom 1. oder 2. Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 7a Geschä�sführer als besonderer Vertreter
1. Der Vorstand kann einen oder mehrere Geschäftsführer als besondere Vertreter im Sinne von § 30 BGB bestellen und
ihnen jeweils einen bes�mmten Aufgabenkreis zuordnen. Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des An-
spruchs auf vertragsgemäße Vergütung.

2. Der oder die Geschä�sführer erledigen die Geschä�e der laufenden Verwaltung des Vereins. Der Vorstand kann eine
Geschäftsordnung für die Geschä�sführung erlassen, durch welche der Geschäftsführung weitere Aufgaben übertragen
werden. Die Geschä�sordnung kann auch die Verteilung der Geschä�sbereiche innerhalb eines mehrköpfigen Geschä�s-
führergremiums regeln.

3. Der oder die Geschäftsführer nehmen an den Vertreterversammlungen und Vorstandssitzungen teil.

4. Der oder die Geschäftsführer vertreten den verein innerhalb des Aufgabenbereiches der Geschäftsführung. Jeder Ge-
schä�sführer ist einzelvertretungsberechtigt. Im Übrigen wird der Verein vom Vorstand vertreten.

§ 7b Geschä�sführer
1. Der Vorstand kann die Erledigung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten einem oder mehreren Geschä�sführern
übertragen.
2. Der Geschä�sführer führt die Geschä�e des Vereins in dem vom Vorstand gesetzten Rahmen. Er unterliegt der Weisung
und Aufsicht des Vorstandes. Er wird vom Vorstand bestellt. Die Abberufung des Geschäftsführers durch den Vorstand ist
nur mit Einwilligung der Vertreterversammlung möglich.
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3. Der Vorstand darf den Geschä�sführer zur rechtgeschä�lichen Vertretung des Vereins im zulässigen Rahmen der gesetz-
lichen Regelungen widerruflich Vollmacht erteilen.

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder wenn die
Einberufung von 10% der Vereinsmitglieder schri�lich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist
von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schri�lich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zustän-
dig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbeson-
dere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vor-
standes schri�lich vorzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet über:

a) Entgegennahme des Berichts des Vorstandes
b) Entlastung des Vorstandes
c) Änderung der Satzung
d) Beteiligung an Gesellschaften
e) Aufnahme von Darlehen ab 50.000,00 €
f) Mitgliedsbeiträge (s. § 5)
g) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz
h) Auflösung des Vereins und die Verwendung des Liquiditätsüberschusses

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt, ohne Rücksicht auf die Zahl
der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine S�mme. Das S�mmrecht ist nicht übertragbar.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei S�mmengleichheit gilt ein Antrag als ab-
gelehnt.

§ 9 Satzungsänderung
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsände-
rungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der
Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgese-
hene neue Satzungstext beigefügt worden waren.

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann
der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schri�lich mit-
geteilt werden.

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schri�lich niederzulegen und von
dem Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mit-
glieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzei�ger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung
gefasst werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns�gter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Paritä�-
schen Wohlfahrtsverband, Landesverband Sachsen, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtä-
�ge Zwecke zu verwenden hat.
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Vorstehende Satzung wurde in dieser Fassung in der Mitgliederversammlung am 24.11.2021 mit Ja-S�mmen bei an-
wesenden Vereinsmitgliedern beschlossen.

gez. gez.
Michael Diegel Stefan Meyer
1. Vorsitzender Schri�führer


